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Beschlussgegenstand

Vereinsgründung und Beitritt zum "Verein der kommunalen Anteilseigner 
an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH e. V." 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt:

1. Der Gründung des Vereins „Verein der kommunalen Anteilseigner an der Fernwasser-
    versorgung Elbaue-Ostharz GmbH e.V.“ wird zugestimmt.
2. Die Stadt Köthen (Anhalt) tritt dem Verein der kommunalen Anteilseigner an der Fern-
    wasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH e. V. bei.
3. Der Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt) ist bevollmächtigt, vom Registergericht 
    oder den Kommunalaufsichten angeregte Satzungsänderungen eigenständig zu 
    entscheiden.
    (Gemeint sind unter Punkt 3 insbesondere Satzungsänderungen zu Formalien oder ohne 
    weitreichenden materiell-rechtlichen Änderungsgehalt.)


